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dungsberufe) gesunken. Im gleichen Zeitraum sank die 
Anzahl der Ausbildungsberufe, auf die andere Ausbil-
dungsberufe angerechnet werden können, von 65 (2012) 
auf 59 (2021)  → Tabelle A3.1-1.

Ausbildungsdauer

Die Ausbildungsdauer soll grundsätzlich nicht mehr als 
drei Jahre und nicht weniger als zwei Jahre betragen 
(vgl. § 5 Abs. 1 Satz 2 BBiG). Abweichungen von dieser 
Regelung sind möglich. So werden bspw. auch Ausbil-
dungsberufe mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb 
Jahren verordnet.

In den Jahren 2012 bis 2021 sank die Zahl der Ausbil-
dungsberufe mit einer Ausbildungsdauer von 42 Mona-
ten von 54 auf 53. Die Zahl der Ausbildungsberufe mit 
einer Ausbildungsdauer von 36 Monaten ist im Vergleich 
zum Vorjahr mit 245 gleichgeblieben. Die Anzahl der 
Ausbildungsberufe mit einer Ausbildungsdauer von 
24 Monaten ging von 38 im Jahre 2012 auf 25 im Jahre 
2021 zurück → Schaubild A3.1-2.

(Petra Steiner)

Tabelle A3.1-1:  Anzahl der Ausbildungsberufe mit 
Anrechnungsmöglichkeit 2012 bis 
20211, 2

Jahr

Ausbildungs- 
berufe, die  

angerechnet 
werden können

Ausbildungs- 
berufe, auf die 

angerechnet 
werden kann

Gesamtzahl der 
Ausbildungs- 

berufe

2012 24 65 344

2013 24 65 329

2014 25  594  3273

2015 21  614  3273

2016 21  614  3263

2017 21  614  3263

2018 21  644  3253

2019 21  624  3243

2020 21 624    3233

2021 20 59    3233
1  Dies betrifft Berufe, die eine Anrechnung nach BBiG § 5 Absatz 2 Satz 4 er-

möglichen.
2  Die BBiG-Novelle 2020 erweitert die bestehenden Anrechnungs- und Verzah-

nungsmöglichkeiten zwischen zwei- und dreijährigen Ausbildungsberufen. 
Perspektivisch kann es daher zu veränderten Darstellungen in den nächsten 
Jahren kommen.

3 Ohne Schiffsmechaniker/-in.
4  Hier wurde die Zuordnung geändert. Dadurch ergeben sich Abweichungen im 

Vergleich zu den Vorjahreszahlen.

Quelle:  Bundesinstitut für Berufsbildung, Verzeichnis  
der anerkannten Ausbildungsberufe  
(verschiedene Jahrgänge).                                   BIBB-Datenreport 2022

A 3.2 Neue und modernisierte 
Ausbildungsberufe

In den Jahren 2012 bis 2021 wurden insgesamt 115 Aus-
bildungsberufe neu geordnet E . Darunter waren 111 
modernisierte und vier neue Ausbildungsberufe → Tabel-
le A3.2-1. Zum 1. August 2021 sind acht modernisierte 
Ausbildungsberufe in Kraft getreten. Der Ausbildungs-
beruf Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration 
wurde neu geschaffen → Tabelle A3.2-2.

Bei den 2021 neu geordneten Berufen lag die letzte Neu-
ordnung zwischen 13 und 23 Jahren zurück. Dement-
sprechend war eine Anpassung der Ausbildungsinhalte 
sowohl an Branchenentwicklungen als auch an die aktu-
ell gültigen Standards für die strukturelle Gestaltung von 
Ausbildungsordnungen erforderlich. Der Vollständigkeit 
halber sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass 
zu den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Recht 
und Sicherheit berufsübergreifend geltende Ausbildungs-
inhalte, die sog. Standardberufsbildpositionen, neu 
gefasst worden sind, die in allen Ausbildungsordnungen, 
die ab dem 01.08.2021 in Kraft treten, verankert wer-
den.42 Überdies empfiehlt der Hauptausschuss des BIBB 
die Anwendung der neuen Standardberufsbildpositionen 
auch in den bereits verordneten Ausbildungsberufen. 

Ähnlich wie bei der Novellierung der IT-Berufe im Jahr 
2020 wurde 2021 mit den handwerklichen Elektroberu-
fen eine größere Anzahl von Berufen neu geordnet, die 
in engem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Die letzte 
Neuordnung im Elektrohandwerk fand 2004 statt. Seit-
dem gab es durch die Entwicklung neuer Marktsegmente 
wie Smart Home, Smart Building, Energiemanagement 
oder Gebäudesystemintegration weitreichende Verände-
rungen der beruflichen Tätigkeiten, die eine Anpassung 
der Ausbildungsberufe erforderlich machten und sich 
auch in der Schaffung des neuen Berufes Elektroniker/-in 
für Gebäudesystemintegration widerspiegeln. Ein Novum 
im Bereich der Ausbildungsberufe ist die Aufteilung 
auf zwei Ausbildungsbereiche beim Elektroniker/der 
Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik nach 
dem Berufsbildungsgesetz und dem Elektroniker/der 
Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik nach 
der Handwerksordnung. 

Wie bereits in den vorangegangenen fünf Jahren, kam es 
auch 2021 zu einer Modernisierung durch eine Ände-
rungsverordnung. Bei dem Ausbildungsberuf Friseur/-in 
wurden zum einen die oben erwähnten Standardberufs-
bildpositionen aufgenommen und zum anderen relevante 

42 Zu den Hintergründen der Entwicklung und Überarbeitung der Standardbe-
rufsbildpositionen siehe BIBB-Datenreport 2021, Kapitel A3.4. Vertiefende 
Informationen zu den neuen Standardberufsbildpositionen sind unter 
www.bibb.de/vier-sind-die-zukunft zu finden.


